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Nachweis über die Teilnahme an Veranstaltungen im studienbegleitenden 
Forschungskolloquium gemäß Prüfungsordnung (Besonderer Teil) von 2022 und 
2017 des B. Sc. Kognitionswissenschaft  
 
Liebe Studierende, während Ihres Studiums im Bachelor-Studiengang Kognitionswissen-
schaft (Prüfungsordnung – Besonderer Teil von 2022 bzw. 2017) müssen Sie 
studienbegleitend im Modul „Forschungskolloquium Kognitionswissenschaft“ (KOGM3230) 
insgesamt 15 Kolloquiumstermine besuchen. Hier eine Zusammenfassung:  

 
Ziele: Sie sollen aktiv zum Besuch von Fachvorträgen ermutigt werden, Sie sollen die 
aktuelle Forschung kennenlernen und eine Orientierung bei der Schwerpunktbildung im 
Studium erhalten. Sie sollen damit aktiv an der Tübinger Forschungslandschaft teilnehmen 
und sich aktiv und nach eigenem Interesse besondere Vorträge im Bereich der Kognitions-
wissenschaft heraussuchen. 

 
Regeln: Die 15 Vorträge können über das gesamte Studium hinweg und nicht nur im 6. 
Semester besucht werden! Mindestens 8 der Vorträge sind im zentralen Forschungs-
kolloquium Kognitionswissenschaft zu besuchen (Link siehe unten). Maximal 7 der Vorträge 
können in Abteilungen von Prüfungsberechtigten der Kognitionswissenschaft (Link siehe 
unten) stattfinden. Kolloquiumstermine, die sowieso von Ihnen besucht werden (z.B. weil Sie 
eine Abschlussarbeit schreiben und das Abteilungskolloquium besuchen) sind nicht geeignet. 
Vorstellungen von B.Sc.- und M.Sc.-Arbeiten sind ebenfalls nicht geeignet. Es soll sich um 
zusätzliche, wissenschaftliche Vorträge handeln, jenseits des Pflichtprogramms (im Idealfall 
von externen Gästen). Dabei dürfen Sie Vorträge an den Arbeitsbereichen aller prüfungs-
berechtigter Dozenten der Kognitionswissenschaft belegen. Bitte haben Sie Verständnis, 
dass es aus organisatorischen und fachlichen Gründen nicht möglich ist, Vorträge von 
anderen Arbeitsbereichen oder im Rahmen zentraler universitärer Veranstaltungen hier 
anzuerkennen.  

 
Bestätigungen: Die jeweiligen Veranstaltungsleiter bestätigen Ihnen den Besuch von geeig-
neten Vorträgen per Unterschrift auf diesem Laufzettel.  

 
Zentrales Forschungskolloquium Kognitionswissenschaft: 
http://www.wsi.uni-tuebingen.de/studium/studiengaenge/kognitionswissenschaft/forschungskolloquium.html 

 
Prüfungsberechtigte der Kognitionswissenschaft: 
http://www.wsi.uni-tuebingen.de/studium/studiengaenge/kognitionswissenschaft/faq.html#c322876 

 
Vorgehen: Bitte tragen Sie auf der nächsten Seite Ihren Namen und Ihre Matrikel-Nr. ein 
und bewahren Sie das Dokument mit den bereits gesammelten Unterschriften sorgfältig auf. 
Machen Sie zur Sicherheit regelmäßig eine (digitale) Kopie des Dokuments (z.B. Fotokopie, 
Fotografie, Scan), um im etwaigen Fall eines Verlustes des Dokuments die bereits besuchten 
Kolloquiumsvorträge nachweisen zu können. Sobald Sie die 15 Veranstaltungen besucht 
haben, können Sie das Formular mit den Unterschriften im Prüfungsamt abgeben und 
erhalten drei Leistungspunkte für das Modul „Forschungskolloquium Kognitionswissenschaft“ 
(KOGM3230). 
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Name, Vorname:       
Matrikelnummer:       

 
Vorträge im Forschungskolloquium Kognitionswissenschaft (mindestens 8):  
 

Kurztitel des Vortrags  Referent*in Datum  Unterschrift  
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Vorträge in Abteilungen der Kognitionswissenschaft* (maximal 7):  
 

Kurztitel des Vortrags  Abteilung Referent*in Datum  Unterschrift  
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*alle Abteilungen der im Studienfach Kognitionswissenschaft prüfungsberechtigten Professor*innen 


